Satzung des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e. V. 

§ 1 Name, Sitz und Status

1) Der Verein führt den Namen „Schlesischer Heimatverein Görlitz e.V.“ und hat seinen Sitz in der Brüderstr. 13, 02826 Görlitz.


2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

§ 2 Zweck und Ziel

1) Der Schlesische Heimatverein Görlitz e.V. bekennt sich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein freiheitlich-demokratischer, überparteilich und überkonfessioneller Verein. Der Schlesische Heimatverein Görlitz e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2) Schwerpunkte der Arbeit stellt die Völkerverständigung dar. Sie dient dazu, die menschlichen und kulturellen Beziehungen zu anderen Völkern zu vertiefen. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:

· Durchführung von Veranstaltungen in der Region Schlesien,

· Koordinierung von Initiativen zur Förderung der Region,

· Förderung von Kultur und Kunst im Zusammenwirken mit öffentlichen Trägern

· Unterstützung von Kulturveranstaltungen, z.B. in Deutschland und Polen,

· Eigene Veranstaltungsdurchführung, wie z. B. die Durchführung von schlesischen Heimatfesten, unter Beteiligung von Künstlern oder Laien aus Deutschland und Polen

· Traditionspflege und Unterstützung bestehender und neuer Initiativen,

· Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Vereinen, die sich zu den Grundsätzen und Zielen des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. bekennen.

§ 3 Mitgliedschaft

1) Mitglied des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. kann jede juristisch handlungsfähige, natürliche Person, unabhängig ihrer Staatsbürgerschaft sein, die sich den Zielen des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. verpflichtet fühlt.


2) Die Mitgliedschaft beginnt mit einer schriftlichen Beitrittserklärung und bedarf der Bestätigung durch den Vorstand.

3) Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes bestätigt wird.
4) Die Mitgliedschaft gemäß § 3 erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Ableben.

5) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung des Schlesischen Heimatverein Görlitz e.V. oder gegen die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, so kann es ausgeschlossen werden. Die Entscheidung dazu trifft der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Sie ist dem Mitglied schriftlich mit der Begründung mitzuteilen. 

§ 4 Finanzen

Der Schlesische Heimatverein Görlitz e.V. ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Schlesische Heimatverein Görlitz e.V. finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und Förderungsbeiträge. Einzelheiten regelt eine Finanzordnung.

Für die Finanzverwaltung wird ein Schatzmeister bestimmt, der Mitglied des Vorstandes ist.

Die Mittel des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung, begünstigt werden.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung Schlesisches Museum Görlitz zu, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 5 Organe des Schlesischen Heimatverein Görlitz e. V. 

1) Die Mitgliederversammlung

2) Der Vorstand

Über die Zusammenkünfte der Organe des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. In dem Protokoll zur Mitgliederversammlung müssen sämtliche Beschlüsse der Mitgliederversammlung aufgeführt werden.

§ 6 Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Schlesischen Heimatverein Görlitz e.V. Ihre Beschlüsse sind für sämtliche Mitglieder bindend.

2) Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal im Jahr zusammentreten. Sie ist vom Vorstand schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens einen Monat vorher einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder dies verlangt. Liegt ein Antrag auf Satzungsänderung vor, so ist er der Einladung beizufügen.

3) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:

a)  Wahl des Vorsitzenden der Mitgliederversammlung,

b)  Entlastung des Vorstandes,

c)  Wahl des Vorstandes,

d)  Wahl der Kassenprüfer 

4) Die Mitgliederversammlung des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. besteht aus den ordentlichen Mitgliedern, sofern sie ihre Beiträge ordnungsgemäß entrichtet haben. 
§ 7 Zusammensetzung des Vorstandes

1) Der Vorstand besteht aus dem

Vorsitzenden

zwei stellvertretenden Vorsitzenden

Schatzmeister

bis zu vier Beisitzern.

2) Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und führt die laufenden Geschäfte. Er kann ein Vorstandsmitglied mit den Aufgaben der Geschäftsführung beauftragen.

§ 8 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die satzungsgemäße Einladungsfrist gewahrt wurde. 

2) Der Vorstand wird für zwei Jahre gewählt. Nach Ablauf dieser Zeit bleibt der Vorstand bis zur Neuwahl im Amt.


3) Gewählt werden kann jedes anwesende Mitglied.


4) Die Kassenprüfer werden durch die Mitgliederversammlung gewählt.


5) Anträge an die Mitgliederversammlung müssen schriftlich gefasst werden, wenn sie auf eine Satzungsänderung abzielen. Sie müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden vorliegen.

6) Die Auflösung des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. erfolgt mit mehrheitlichem Beschluss der Mitgliederversammlung. Der Vorschlag zur Auflösung ist mit der Einladung zuzusenden.
     




§ 9 Vertretung
Der Schlesische Heimatverein Görlitz e.V. wird im Rechtsverkehr von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich vertreten. Gerichtsstand ist Görlitz.

§ 10 Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung tritt nach ihrer Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung des Schlesischen Heimatvereins Görlitz e.V. am 10. Oktober 2005 in Kraft.

Görlitz, den 6. März 2006

